
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2004/10/04 KUVS-
1218-1219/6/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.2004

Rechtssatz

Die Verantwortung des Beschuldigten, er habe von der Inbetriebnahme eines auf ihn zugelassenen Fahrzeuges,

welches von einer Dritten ohne Kennzeichen auf einer Straße mit ö3entlichem Verkehr gelenkt wurde, nichts gewusst,

ist nicht zielführend, wenn die angehaltene Lenkerin die Lebensgefährtin des Beschuldigten ist, sich im Besitz eines

Fahrzeugschlüssels be4ndet und die grundsätzliche Erlaubnis zur Benützung des Pkw´s hatte sowie ihr die

Inbetriebnahme des Fahrzeuges jederzeit möglich war. Der Beschuldigte hat dadurch in keiner Weise glaubhaft

gemacht, dass ihm die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften ohne sein Verschulden möglich gewesen wäre.

Schlagworte

Verschulden, Lebensgefährtin, Fahrzeugbenützung ohne Wissen des Beschuldigten, Erlaubnis zur Fahrzeugbenützung,

Glaubhaftmachung, Kennzeichen, Fahren ohne Kennzeichen, Reifen, Reifenprofil, Reifenprofiltiefe, Zulassungsbesitzer,

Verantwortung des Zulassungsbesitzers

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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